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Mit Inkrafttreten der GOZ 2012 und  
den damit verbundenen Änderungen 
und Neuerungen sind einige altbe-
kannte Streitpunkte leider erhalten 
geblieben. So werden von Kostenträ-
gern nach wie vor ungerechtfertigte 
Er stattungskürzungen bei der Leistung 
nach GOÄ-Nr. 2675 im Zusammen-
hang mit Implantationen mit dem Hin-
weis vorgenommen, eine zusätzliche 
Lappenbildung sei hier nicht möglich 
bzw. berechnungsfähig.

Medizinische Aspekte der 
Vestibulumplastik

Im medizinischen Sprachgebrauch wird 
unter einer Plastik eine operative For-
mung bzw. Wiederherstellung eines 
rückgebildeten bzw. zerstörten Organs 
oder Gewebes verstanden.
Die Durchführung einer Vestibulum-
plastik in Verbindung mit einer Im-
plantation dient der Verbreiterung 
der sogenannten „Attached Gingiva“ 
im Bereich des Implantats zum nach-
haltigen Schutz vor einer Periimplan-

titis. Nur durch die fixierte Gingiva  
ist si chergestellt, dass die bewegliche 
Schleimhaut keinerlei Bewegung auf 
das implantat um gebende Gewebe 
verursacht. Außerdem bewirkt das 
Zahnfleisch am Implantat einen wir-
kungsvollen Schutz des Körpers ge-
gen Mikroorganismen. Wie auch an 
einem natürlichen Zahn, kann sich am 
Implantat eine Tasche bilden, in die 
Keime dringen und eine Periimplantitis 
auslösen. Nicht oder nur wenig vor-
handene Attached Gingiva stellt eine 
große Gefährdung für den Langzeit -
erfolg eines Implantats dar.
Diesen Ausführungen kann man übri-
gens auch entnehmen, dass die Vesti-
bulumplastik keineswegs dem Wund-
verschluss dient, wie dies mitunter  
von Versicherungsstellen undifferen-
ziert behauptet wird. 
Somit kann eine Vestibulumplastik 
z. B. im Rahmen des Setzens von Im-
plantaten (GOZ-Nr. 9010) oder auch 
erst bei der Freilegung von Implanta-
ten (GOZ-Nr. 9040) medizinisch not-
wendig sein.

Die GOÄ-Nr. 2675 befindet sich da-
rüber hinaus im Abschnitt L IX. der 
ärztlichen Gebührenordnung. Dieser 
Abschnitt ist nach § 6 Abs. 2 GOZ für 
den Zahnarzt zugänglich, sodass die 
Berechnung auch aus die ser Sicht nicht 
zu beanstanden ist. 
Wird diese Leistung ambulant durch-
geführt, was in der Zahnarztpraxis 
die Regel ist, kann zusätzlich eine Zu-
schlagsposition – hier die GOÄ-Nr. 444 
– berechnet werden.

Welche Rechtsprechung gibt 
es zu dieser Frage?

Das Amtsgericht (AG) Köln hat am 
14. Dezember 2010 (Az.: 146 C 
79/09) – sachverständig beraten – 
ein erfreuliches Urteil erlassen. Es 
stellt bezüglich der Vestibulumplastik  
gemäß Nr. 2675 GOÄ fest, dass  
es sich bei dieser Leistungsposition 
um eine Behandlungsmaßnahme han-
delt, die im Sinne eines komplexen 
Weichgewebe managements definiert 
werde. Dazu gehöre unter anderem 
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ein sogenanntes Split-Flap-Verfahren 
sowie die Anwendung von mukogin-
givalen Schwenk- oder Rotationslap-
pen. Wenn ein solches Weichgewebe-
management im Operationsbereich 
erfolge, dann seien diese eigenständig 
erbrachten Behandlungsmaßnahmen 
nicht im Sinne eines einfachen Wund-
verschlusses zu verstehen, sondern 
über eine eigenständige Leistungspo-
sition, wie im vorliegenden Fall gemäß 
Nr. 2675 GOÄ je Kieferhälfte oder 
Frontzahnbereich, berechenbar.
Mit Urteil vom 13. Dezember 2012 
bestätigt das Verwaltungsgericht (VG) 
München (Az.: M 17 K 11.2205), dass 
zu Unrecht die Ablehnung der Beihilfe-
gewährung für die Nr. 2675 GOÄ 
erfolgte, die für die Anwendung des 
Split-Flap-Verfahrens angesetzt wor-
den war. Die beklagte Beihilfe hatte 
ihre Ansicht allein auf das Argument 
gestützt, dass die 2675 GOÄ nur bei 
he rausnehmbarem Ersatz mit Sattel 
beihilfe fähig sei, der hier nicht vor-
liege. Die nachvollziehbare Darstellung 

des Sachverstän digen führte allerdings 
zu dem Ergebnis, dass die betreffende 
Maßnahme eine eigenständig er-
brachte Behandlungsmaßnahme dar-
stellt. Das Vorgehen des Zahnarztes sei 
nach Ansicht des Sachverständigen im 
Sinne eines komplexen Weichgewebe-
managements zu verstehen und nicht 
als einfacher Wundverschluss.

Fazit 

Die eingangs zitierte Behauptung der 
pri vaten Krankenversicherer ist gebüh-
renrechtlich unzutreffend. Lokal be-
grenzte Mund vorhof- bzw. Mundboden-
plastiken werden bei bis zu zwei neben-
einanderliegenden Zähnen oder einem 
vergleichbaren Bereich am zahnlosen 
Kieferabschnitt nach der GOZ-Nr. 3240, 
bei größerem Operations umfang nach 
der GOÄ-Nr. 2675 berechnet. Auf-
grund der vielfältigen Behandlungs-
ansätze der Weichteilchirurgie ist für 
eine rechtssichere Behandlung und 
Be rechnung eine umfassende Doku-

mentation der gewählten Therapiemaß - 
nahmen unabdingbar. Nicht dokumen-
tierte Leistungen gelten im Streitfall als 
nicht erbrachte Leistungen!

Diese Ausführungen basieren auf dem 
GOZ-Kommentar von Liebold/Raff/
Wissing.

Dr. Dr. Alexander Raff
Zahnarzt/Arzt
Mitherausgeber 
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und GOZ“
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